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13	 Perspektiven auf den Anzeigenverzicht 
bei Frauen1

Eva Kubitza

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (§§  174–184j StGB) rich-
ten sich mehrheitlich gegen Frauen und Mädchen2 (vgl. Torenz, 2019, 
S. 48) und werden Hellfeldstatistiken3 zufolge im Vergleich zu anderen De-
liktbereichen, wie beispielsweise Diebstahl, sehr selten zur Anzeige gebracht 
(vgl. Lembke, 2014, S. 262; PKS, 2019b, S. 17ff.). Diese Aussage wird durch 
Studien aus der Dunkelfeldforschung bestätigt: Bei Sexualdelikten wird 
nur ein Bruchteil der Taten polizeilich erfasst, die überwiegende Mehrheit 
der Betroffenen verzichtet auf eine Strafanzeige (vgl. Treibel et al., 2017, 

1	 Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine gekürzte und bearbeitete Fassung des Bandes 
Warum sexualisierte Gewalt nicht angezeigt wird. Eine kognitionspsychologische Untersu-
chung (Psychosozial-Verlag, 2023).

2	 Im Rahmen dieser Arbeit wird Zweigeschlechtlichkeit durch die Begriffe Männer, Jungen, 
Frauen und Mädchen reproduziert, da diese Bezeichnungen in der zugrunde liegenden 
Forschung verwendet werden. Darüber hinaus ist in einigen Studien die Trennung in 
männliche und weibliche Personen für den Forschungsgegenstand essenziell. Dies trifft 
auch auf die vorliegende Untersuchung zu.

3	 Als »Hellfeld« werden alle Straftaten bezeichnet, die polizeilich bekannt werden. Dem-
gegenüber bezeichnet das »Dunkelfeld« alle Straftaten, die stattgefunden haben, auch 
wenn sie nicht amtlich bekannt geworden sind. In der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 
von 2019 wurden bezüglich der sogenannten »Opfer«werdung nur die Geschlechter 
weiblich und männlich berücksichtigt (vgl. PKS, 2019a, S. 12ff.), ein diverser Geschlechts-
eintrag spiegelt sich üblicherweise weder in Hell- noch in Dunkelfelderhebungen wider. 
Eine der wenigen Ausnahmen stellt die Studie PARTNER 5 Erwachsene dar, bei der auch 
die Geschlechterangabe »divers bzw. sonstige« möglich war. In der vorliegenden Unter-
suchung liegt der Fokus allerdings ausschließlich auf von sexualisierter Gewalt betroffe-
nen Personen, die ihr Geschlecht mit »weiblich« angegeben haben. Zu von sexualisierter 
Gewalt betroffenen Männern vgl. Mosser (2015, S. 177–190) und Sanyal (2016, S. 125ff.). 
Sexualisierte Gewalterfahrungen von Menschen mit einem diversen Geschlechtseintrag 
sind bisher noch nicht hinreichend erhoben worden.
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S. 356; LKA Niedersachsen, 2018, S. 52). Ohne die Anzeigen der Betrof-
fenen können Täter*innen jedoch nur selten strafrechtlich belangt werden. 
Eine erfolgreiche Strafverfolgung ist demnach ein »wesentlicher Aspekt der 
gesamtgesellschaftlichen Bewältigung dieses Problems, weshalb eine Erhö-
hung der Anzeigebereitschaft angestrebt wird« (Treibel et al., 2017, S. 355). 
Auch wenn seit den 1990er Jahren in den USA und in Europa gesamtge-
sellschaftliche Diskurse zu sexuellen Übergriffen und ihren Folgen verstärkt 
geführt werden und der Bereich auch in der Wissenschaft zunehmend Be-
achtung gefunden hat (vgl. Heynen, 2015, S. 9), bedeutet das nicht, dass die 
Haltungen von Menschen zu diesem Thema ausschließlich auf Grundlage 
wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse basieren. Vielmehr »ersetzen« 
subjektive Theorien, Verantwortungszuschreibungen und sogenannte Ver-
gewaltigungsmythen zulasten Betroffener sachlich fundierte Perspektivie-
rungen (vgl. Heynen, 2006, S. 120; Torenz, 2019, S. 49). Auch Betroffene 
von sexualisierter Gewalt greifen teilweise selbst auf subjektive anstatt auf 
objektive, also wissenschaftliche, Theorien zurück, um die erlebte Tat ein-
zuordnen. Dieser Umstand wirkt sich maßgeblich auf das Anzeigeverhalten 
aus (vgl. Heynen, 2006; 2015; Treibel et al., 2017). An diesen Sachverhalt 
anknüpfend wird im Folgenden die Relevanz subjektiver Theorien für das 
Anzeigeverhalten von Frauen untersucht. Da die Forschungslandschaft zum 
Thema des Anzeigeverhaltens in Bezug auf erfahrene sexualisierte Gewalt 
insgesamt und zur Relevanz subjektiver Theorien hierfür im Besonderen 
sehr lückenhaft ist, soll dieser Artikel einen Beitrag zum Verständnis leisten. 
Dazu werden Aussagen von Frauen betrachtet, die einen sexuellen Übergriff 
nicht angezeigt hatten und das in der Studie PARTNER 5 Erwachsene auf 
die Frage »Was hat Ihre Entscheidung [für oder gegen eine Anzeige] be-
einflusst?« begründeten. Das Thema ist insofern gesellschaftlich relevant, 
als nur durch ein besseres Verständnis der Beweggründe für Nichtanzeigen 
angepasste Maßnahmen entwickelt werden können, die sowohl das staat-
liche Strafverfolgungsinteresse als auch die individuellen Bedürfnisse der 
Betroffenen berücksichtigen (vgl. LKA NRW, 2006, S. 7ff.; Treibel et al., 
2017, S.  357) und gegebenenfalls die Anzeigebereitschaft erhöhen. Die 
Steigerung der Anzeigebereitschaft ist ein, jedoch nicht das vorrangige In-
teresse der vorliegenden Untersuchung. Vielmehr sollen Handlungsmotive 
beim Anzeigeverhalten von Betroffenen identifiziert und besser verstanden 
werden, um Anregungen für die sexualwissenschaftliche Praxis zu generie-
ren. Die Erkenntnisse können beispielsweise in die pädagogische/fachliche 
Begleitung seitens spezialisierter Beratungsstellen einfließen.
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Zunächst werden bisher bekannte anzeigebeeinflussende Faktoren nach 
Sexualdelikten knapp umrissen und um das kognitionspsychologische 
Konstrukt der subjektiven Theorien erweitert (vgl. Groeben et al., 1988). 
Der sich anschließende empirische Teil beschreibt das forschungsmethodi-
sche Vorgehen und fasst ausgewählte Ergebnisse zusammen, aus welchen 
final Empfehlungen für die sexualwissenschaftliche Praxis ausgesprochen 
werden.

Determinanten des Anzeigeverhaltens  
nach Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung

Sexualdelikte spielen, im Vergleich zu den anderen Deliktbereichen, »be-
züglich des Anzeigeverhaltens sowie der Gründe für oder gegen eine An-
zeige eine Sonderrolle« (LKA Mecklenburg-Vorpommern, 2017, S. 79). 
Es gibt einige Dunkelfeldstudien, deren Ergebnisse die Individualität und 
die Vielfältigkeit der Gründe, die gegen eine Anzeige sprechen, verdeut-
lichen. Es lassen sich jedoch einige gemeinsame Determinanten des Anzei-
geverhaltens identifizieren, die in unterschiedlichen Untersuchungen erho-
ben wurden (vgl. Oerter et al., 2012; Seifarth & Ludwig, 2016; Treibel et 
al., 2017). So erhöht sich die Anzeigewahrscheinlichkeit beispielsweise mit 
der Schwere der Tat, also wenn in den Körper eingedrungen wurde und/
oder Verletzungen entstanden sind (vgl. Treibel et al., 2017, S. 356) und 
bestenfalls Spuren gesichert werden konnten (vgl. ebd., S. 359). Faktoren, 
die die Anzeigewahrscheinlichkeit senken, hängen häufig mit dem sozialen 
Nahraum zusammen. Erfahren die Betroffenen sexualisierte Gewalt in 
der Familie (vgl. Lembke, 2014, S. 262; Seifarth & Ludwig, 2016, S. 239; 
Sanyal, 2016, S. 156f.) bzw. durch (Ex)Partner (vgl. Seifarth & Ludwig, 
2016, S. 239; BMFSFJ, 2013, S. 14) oder auch durch die Person, der sich 
die Betroffene nach einem Übergriff anvertraut hat (vgl. Oerter et al., 2012, 
S. 19), zeigten sie die Taten eher nicht an.

Die Determinanten des Anzeigeverhaltens umfassen ein weites Spek-
trum. Einige der bekannten Faktoren basieren auf überprüfbaren Fakten 
wie beispielsweise der Beweislage. Andere wiederum begründen sich eher 
auf Haltungen, Vorannahmen und einer bestimmten Form des Alltagswis-
sens. Diesem Alltagswissen liegt das kognitionspsychologische Konstrukt 
der subjektiven Theorien über sexualisierte Gewalt zugrunde. Für eine ver-
tiefte Auseinandersetzung wird als Ausgangspunkt dieses Konstrukt im 
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Allgemeinen vorgestellt und anschließend unter besonderer Berücksichti-
gung von Vergewaltigungsmythen näher beleuchtet.

Subjektive Theorien

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Vorläufern des Konzepts der 
subjektiven Theorien lässt sich bis in die 1950er Jahre zurückverfolgen.4 
Damals gerieten nichtwissenschaftliche Theorien von Menschen in das In-
teresse sozialpsychologischer Forschung (vgl. Kelly, 1955; Heider, 1958). 
Im deutschsprachigen Raum wurden subjektive Theorien insbesondere 
durch das gleichnamige Forschungsprogramm5 (vgl. Groeben et al., 1988) 
prominent.

Von diesem psychologischen Konstrukt existiert bis dato keine allge-
meingültige Definition. Einschlägige Forschungsarbeiten (vgl. u. a. Dann, 
2000; Heynen, 2006; Aretz, 2007; Kavemann et al., 2016; Kindermann, 
2017) orientieren sich an der Begriffsbestimmung von Groeben, der sub-
jektive Theorien beschreibt als

»Kognitionen der Selbst- und Weltsicht, die im Dialog-Konsens aktuali-
sier- und rekonstruierbar sind, als komplexes Aggregat mit (zumindest im-
pliziter) Argumentationsstruktur, das auch die zu objektiven (wissenschaftli-
chen) Theorien parallelen Funktionen der Erklärung, Prognose, Technologie 
erfüllt, deren Akzeptierbarkeit als ›objektive‹ Erkenntnis zu prüfen ist« 
(Groeben, 1988, S. 22).

Vereinfacht ausgedrückt bezeichnen subjektive Theorien ein auf Erfahrun-
gen beruhendes Wissen (vgl. Beck & Krapp, 2006, S. 53; Kavemann et al., 
2016, S. 9) sowie »emotionale, attitutionale, motivationale oder behavio-
rale Komponenten […], sofern diese kognitiv repräsentiert sind« (Kinder-
mann, 2017, S. 71). Im deutschsprachigen Raum gibt es weitere Bezeich-
nungen, die teilweise synonym zu subjektiven Theorien verwendet werden. 
Dazu gehören beispielsweise die Alltags- oder Laientheorie wie auch die 
intuitive oder implizite Theorie. Im Rahmen dieser Arbeit wird ausschließ-

4	 Zur historischen Genese des Konstrukts der subjektiven Theorien vgl. Aretz (2007, S. 29).
5	 Zum Entstehungskontext des Forschungsprogramms »Subjektive Theorien« vgl. Kinder-

mann (2017, S. 70ff.).
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lich mit der Bezeichnung subjektive Theorie operiert, da sie sprachlich 
am neutralsten erscheint und keine Inhalte ausschließt (vgl. Aretz, 2007, 
S. 29). Subjektive Theorien dienen als Grundlagen, aus denen Handlungen 
abgeleitet werden, und erlauben es, Rechtfertigungen zu finden und den 
eigenen Selbstwert zu steigern bzw. aufrechtzuerhalten (vgl. Kavemann et 
al., 2016, S. 10). Diese Funktionen subjektiver Theorien hängen direkt mit 
ihrer Evaluation zusammen: Während eine subjektive Theorie als »gut« 
bzw. »gültig« eingestuft wird, wenn sie sich auf individueller Ebene, zum 
Beispiel in Bezug auf den Selbstwert und/oder die Orientierung in be-
stimmten Handlungsbereichen, als funktional erweist, erfordern wissen-
schaftliche Theorien empirische Prüfungen (vgl. Heynen, 2006, S. 120f.).

Subjektive Theorien über sexualisierte Gewalt

Gesellschaftliche Diskurse lassen erkennen, dass ein nicht unerhebli-
cher Teil der Bevölkerung Aussagen über sexualisierte Gewalt zustimmt, 
die wissenschaftlich nicht erwiesen oder sogar widerlegt sind (vgl. Burt, 
1980; Costin, 1985; Diehl et al., 2014; Sanyal, 2016; Torenz, 2019). Oft 
handelt es sich dabei um Behauptungen aus dem Bereich der sogenann-
ten Vergewaltigungsmythen (vgl. Bohner, 1996; Sanyal, 2016, S.  35ff.) 
oder Mythen zu sexualisierter Gewalt im Allgemeinen (vgl. Kolshorn & 
Brockhaus, 2002). Auch Betroffene verfügen über Einstellungen bzw. ein 
gewisses »Vorwissen« über diesen Themenbereich. Die kognitiven und 
emotionalen Komponenten können sowohl individueller wie sozial ge-
prägter Natur sein und den Begründungen für ein negatives Anzeigever-
halten zugrunde liegen. Heynen (2006), welche die Signifikanz subjektiver 
Theorien für die Bewältigung einer Vergewaltigung erforscht hat, konsta-
tiert, dass eben jene subjektiven Theorien nach einem sexuellen Übergriff 
häufig »Vergewaltigungsmythen […] im Sinne von Überzeugungen [ent-
sprechen]« (ebd., S.  121), durch die sexualisierte Gewalt bagatellisiert 
wird. Sanyal (2016) bezeichnet den Vergewaltigungsdiskurs als eine »der 
letzten Bastionen und Brutzellen für Geschlechterzuschreibungen, die wir 
ansonsten kaum wagen würden zu denken […]« (ebd., S. 13) und Lembke6 

6	 Die Autorin, seit 2020 Richterin am Verfassungsgericht in Berlin (vgl. Kiesel, 2020), erläu-
tert, wie sich Vergewaltigungsmythen, trotz Strafrechtsreformen, auf das Justizpersonal 
und damit auch auf Strafverfahren auswirken (vgl. Lembke, 2014, S. 263ff.).
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(2014) spezifiziert, dass Vergewaltigungsmythen einen Bestandteil des hie-
rarchischen Geschlechterverhältnisses bilden (vgl. ebd., S. 266). Sie geht 
auf einige dieser Mythen genauer ein, die an dieser Stelle exemplarisch kurz 
zusammengefasst werden, da sie für die subjektiven Theorien über sexuali-
sierte Gewalt bedeutsam sind.

Der »typische« Tathergang: Der Vorstellung eines »typischen« Tather-
gangs zufolge passieren Vergewaltigungen nachts und im Freien. Der Täter 
ist ein Fremder, der »aus dem Gebüsch springt« und unter nicht näher 
beschriebenen psychischen Auffälligkeiten bzw. Störungen leidet. Dieses 
»typische« Tatbild beinhaltet auch, dass der Täter Gewalt anwendet oder 
zumindest damit droht (vgl. Lembke, 2014, S. 266). Das geschilderte Sze-
nario »könnte kaum weiter vom »Normalfall« sexualisierter Übergriffe 
entfernt sein (ebd.). Ein Täter aus dem sozialen Nahraum der Betroffenen 
wird durch diesen Mythos ausgeschlossen. Auch wird ein sexueller Über-
griff im Rahmen einer Partnerschaft als Beziehungsproblem betrachtet und 
kann somit keine sexualisierte Gewalt sein.7

Das »ideale« Verhalten von handlungsmächtigen Betroffenen: Ein weite-
rer Mythos besagt, dass es sich nur um einen sexuellen Übergriff handelt, 
wenn sich die betroffene Person vehement wehrt oder flieht und die Tat 
sofort anzeigt (vgl. Lembke, 2014, S. 267f.; Kavemann et al., 2016, S. 10). 
Durch diesen Mythos wird einer betroffenen Person, die sich nicht massiv 
verteidigt, eine Mitschuld an dem Übergriff durch ein den Erwartungen 
nicht entsprechendes Verhalten gegeben.8 Das Phänomen wird auch mit 
dem Terminus Victim Blaming bezeichnet (vgl. Gravelin et al., 2019).

Diese kurze Aufzählung ist nur ein unvollständiger Einblick in die 
Vielfalt von Vergewaltigungsmythen, vermag jedoch die zentralen Aus-
wirkungen zu illustrieren: Vergewaltigungsmythen können dazu führen, 

7	 Dieser Mythos speist sich in Bezug auf die Vergewaltigung in der Ehe unter anderem aus 
der politischen Brisanz, die dieses Thema jahrzehntelang in Deutschland hatte. Seit der 
Einführung des Reichsstrafgesetzbuchs im Jahr 1871 wurde nur bestraft, »wer […] eine 
Frauenperson zur Duldung des außerehelichen Beischlafs nöthigte […]« (§  177 RStGB), 
was bedeutete, dass ein Ehemann im juristischen Sinn gar nicht vergewaltigen konnte. 
Seit 1962 gab es rechtspolitische Bestrebungen, das Wort »außerehelich« aus dem StGB 
zu streichen, jedoch wurde das Privat- bzw. Eheleben als möglicher Begehungsbereich 
von Sexualstraftaten lange ignoriert. Erst seit der Strafrechtreform von 1996/97 ist eine 
Vergewaltigung in der Ehe strafbar (vgl. Lenz, 2008, S. 283ff.; Lembke, 2014, S. 254ff.).

8	 Medial wurde unter dem Slogan »Nein heißt Nein!« dieser Mythos öffentlichkeitswirksam 
verhandelt (vgl. Hoven, 2018).
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dass sexualisierte Gewalt geleugnet und bagatellisiert wird (vgl. Heynen, 
2006, S. 1). Es mag auf den ersten Blick paradox erscheinen, doch haben 
die in den subjektiven Theorien erkennbaren Vergewaltigungsmythen für 
Betroffene und potenziell Betroffene einen »Sinn«. Heynen (2006) er-
klärt, dass Vergewaltigungsmythen Frauen dazu dienen, »Vorhersagen 
zu treffen über die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Vergewaltigung zu 
werden« (ebd., S. 121), und sie bei »der Angstregulation und der Selbst-
wertstabilisierung« unterstützen (ebd., S. 126).9 Stark verkürzt bedeutet 
dies, dass Frauen, die keinen sexuellen Übergriff erlebt haben, sich teil-
weise von Betroffenen von sexualisierter Gewalt mittels Vergewaltigungs-
mythen abzugrenzen versuchen (vgl. ebd., S. 122), um letztlich mit ihrer 
eigenen Angst vor einem eventuellen sexuellen Übergriff umzugehen (vgl. 
ebd., S. 126; Bohner, 1996, S. 20).10 Subjektive Theorien Betroffener, die 
die Realität sexualisierter Gewalt ausblenden, können kurzfristig als Be-
wältigungsstrategien dienen, um den Alltag leichter zu meistern und sich 
selbst vor einer Retraumatisierung zu schützen (vgl. Heynen, 2006, S. 125). 
Jedoch erschweren opferbe- und täterentlastende subjektive Theorien der 
Betroffenen langfristig posttraumatische Bewältigungsprozesse (vgl. ebd., 
S. 134) und haben durch ihren abwertenden, negierenden bzw. verharm-
losenden Charakter Anteil an einer sekundären Viktimisierung (vgl. ebd., 
S. 117; vgl. Kavemann et al., 2016, S. 8). Da das Anzeigeverhalten nach 
sexuellen Übergriffen von diesen Theorien beeinflusst wird (vgl. Heynen, 
2006; Oerter et al., 2012; Seifarth & Ludwig, 2016; Treibel et al., 2017), 
bietet es sich an, dass Forschung an diesem Punkt ansetzt, zumal subjektive 
Theorien veränderbar sind und ihre »Beeinflussbarkeit […] wirksame Prä-
vention erst möglich [macht]« (Kavemann et al., 2016, S. 21). Auch nach 
sexuellen Übergriffen können die subjektiven Theorien Betroffener noch 
»überarbeitet« werden (vgl. Aretz, 2007, S. 71).

Zu subjektiven Theorien über sexualisierte Gewalt liegt bisher keine 
internationale Studie vor. Im deutschsprachigen Raum ist die Forschungs-

9	 Weitere Erklärungsmodelle für Vergewaltigungsmythen und ihre Funktionen sind die 
Defensive Attribution Theory (vgl. Fulero & DeLara, 1976) und die Just World Theory 
(vgl. Lerner, 1980), die auf »opfer«feindliche Grundeinstellungen aller Deliktbereiche 
anwendbar sind.

10	 Auffällig ist, dass Vergewaltigungsmythen, die überwiegend durch ihre Frauenfeindlich-
keit gekennzeichnet sind, sowohl von Männern als auch von Frauen akzeptiert werden. 
Für Näheres zu geschlechtsspezifischen Funktionen von Vergewaltigungsmythen vgl. 
Bohner (1996, S. 19ff.).
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landschaft nur etwas ergiebiger. So existieren zwei Arbeiten, beide von 
Heynen (2006; 2015), die sich mit der Bedeutung subjektiver Theorien 
über sexualisierte Gewalt nach erlebten Übergriffen befassen. Allerdings 
untersucht Heynen die Rolle subjektiver Theorien ausschließlich für Be-
troffene von Vergewaltigungen – andere Formen sexualisierter Gewalt 
werden nicht berücksichtigt. Da die Autorin die Auswirkungen subjekti-
ver Theorien auf den Bewältigungsprozess akzentuiert, werden konkrete 
Inhalte subjektiver Theorien über sexualisierte Gewalt nicht vertiefend be-
leuchtet. Eine Studie von anzeigehemmenden subjektiven Theorien über 
sexualisierte Gewalt existiert bisher noch nicht. Diese Forschungslücke ver-
sucht diese Untersuchung zu schließen.

Forschungsmethodisches Vorgehen

Die im Hinblick auf die Forschungsfrage relevanten Daten der Studie 
PARTNER  5 Erwachsene wurden für die vorliegende Untersuchung se-
kundär ausgewertet. Von der gültigen Stichprobe der Studie (n = 3466) 
gaben 1.360 Befragte an, mindestens einmal einen einprägsamen sexuellen 
Übergriff erlebt zu haben (zu dem dann exemplarisch genauer exploriert 
wurde). Davon hat die überwiegende Mehrheit (n = 1261 = 92,7 %) keine 
Anzeige erstattet. Insgesamt haben 900 Frauen angegeben, was ihre Ent-
scheidung gegen eine Anzeige beeinflusst hat. Diese 900 Aussagen wurden 
in vorliegender Untersuchung im Hinblick auf die subjektiven Theorien 
über sexualisierte Gewalt ausgewertet. Die Stichprobe der Studie PART-
NER 5 Erwachsene kann aufgrund unterschiedlicher Faktoren nicht als re-
präsentativ bezeichnet werden und auch die Reichweite der auf Grundlage 
der Unterstichprobe erhobenen Ergebnisse beschränkt sich in erster Linie 
auf den Personenkreis überdurchschnittlich gebildeter Frauen. Folglich 
können die Ergebnisse auf andere Gruppen, die sich beispielswiese durch 
das Geschlecht oder die Bildung unterscheiden, nicht übertragen werden. 
Eine recht hohe Heterogenität ist jedoch durch die Altersstruktur der Un-
terstichprobe gewährleistet; die Altersspanne des Samples erstreckt sich auf 
18 bis 72 Jahre.

Da subjektive Theorien in Zusammenhang mit dem Anzeigeverhalten 
nur unzureichend erforscht sind, eignet sich ein qualitatives Vorgehen in 
besonderem Maße dazu, neue Informationen zum Forschungsgegenstand 
zu ermitteln (vgl. Flick et al., 2000, S. 14 ff.; Bacher & Horwath, 2011, 
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S. 15f.; Helfferich, 2011, S. 182ff.). Die Aufbereitung und Kategorisierung 
der einzelnen Antworten erfolgte mit der Software MAXQDA (vgl. May-
ring, 2015, S. 118; Rädiker & Kuckartz, 2019; 2020).

Ergebnisse

Aufgrund der hohen Fallzahl (900 Befragte) erfolgt keine Detaildarstel-
lung für die Einzelfälle. Dafür lässt die große Stichprobe, trotz der qualita-
tiven Ausrichtung der Untersuchung, an einigen Stellen Quantifizierungen 
zu (vgl. Kuckartz, 2018, S. 116). Auch wenn diese nicht repräsentativ sind, 
so können Quantifizierungen bezüglich der Empfehlungen für die sexual-
wissenschaftliche Praxis zumindest auf Prioritäten hinweisen und werden 
daher an ausgewählten Stellen in dieser Arbeit erwähnt.

Die Aussagen der 900 Frauen beinhalteten 1.225 differenzierbare As-
pekte, die vier Kategorien zugeordnet wurden. 518 Frauen, also fast 60 % 
der Stichprobe, nutzten Begründungen für den Verzicht auf eine Anzeige, 
in denen sie sich auf Abweichungen vom vermeintlich »idealen« Verhalten 
Betroffener bezogen. Dabei bedienten sie sich insbesondere »opfer«belas-
tender Botschaften. 304 Aussagen enthielten Vergewaltigungsmythen zum 
»typischen« Tathergang eines sexuellen Übergriffs. Täterentlastende Um-
stände fanden in 240 Fällen Erwähnung und in 163 Aussagen erklärten die 
Betroffenen ihre Nichtanzeigen mit Faktoren, die sich auf die Arbeit von 
Strafverfolgungsbehörden bezogen.

Abweichung vom »idealen« Verhalten Betroffener (von 58 % genannt): 
Unter diesem ersten thematischen Block wurden alle Begründungen für 
den Verzicht auf eine Anzeige nach einem sexuellen Übergriff subsumiert, 
die sich auf Abweichungen von einem »idealen« Verhalten Betroffener 
bezogen, wie es in einigen Vergewaltigungsmythen postuliert wird (vgl. 
Heynen, 2006, S. 127 f.; BMFSFJ, 2013, S. 35; Lembke, 2014, S. 267ff.; 
Kavemann et al., 2016, S.  10; Sanyal, 2016, S.  29). Die Begründungen 
enthalten Elemente aus den sogenannten »opfer«feindlichen Vergewal-
tigungsmythen (vgl. Bohner, 1996, S.  14). Das bedeutet, dass auch Be-
troffene von sexualisierter Gewalt diese Mythen in Bezug auf sich selbst 
»anwenden« und sich daher in der Mitverantwortung für den erlebten 
Übergriff sahen bzw. sehen. Die Gründe dafür sind zwar höchst individu-
ell, jedoch lässt sich eine Gemeinsamkeit zwischen den meisten Aussagen 
feststellen: Es gab zumeist keine logisch nachvollziehbaren Argumentatio-
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nen für das Gefühl der Mitverantwortung. Vielmehr sind die entsprechen-
den, meist sehr kurzen Aussagen durch vage Formulierungen und Wider-
sprüchlichkeiten gekennzeichnet. Insbesondere die Scham und die Schuld, 
die häufig als Begründungen für den Verzicht auf eine Anzeige angeführt 
wurden, erscheinen paradox, denn die Betroffenen »schämen sich, obwohl 
sie nicht schuldig sind« (Marks, 2021, S. 5), und verwendeten die Begriffe 
Scham und Schuld teilweise synonym.11 Verkürzt besagt die zugrunde lie-
gende subjektive Theorie, die die meisten Befragten nutzten, dass Betrof-
fene von sexualisierter Gewalt für Übergriffe mitverantwortlich sind. Diese 
Verantwortung auch nur teilweise zu übernehmen, entlastet die Täter und 
hemmt gleichzeitig das Anzeigeverhalten.

Neben den subjektiven Theorien über sexualisierte Gewalt, die das Ver-
halten der Betroffenen in den Vordergrund rücken, konnten subjektive 
Theorien identifiziert werden, die sich auf die Tat als solche beziehen.

Abweichung vom »typischen« Tathergang eines sexuellen Übergriffs (von 
34 % genannt): Rund ein Drittel des Samples nutzte für die Begründungen 
ihrer Nichtanzeigen Argumente, die sich in den Vergewaltigungsmythen 
zu einem vermeintlich typischen Ablauf eines sexuellen Übergriffs wieder-
finden lassen (vgl. Bohner, 1996, S. 13ff.; Lembke, 2014, S. 266; Sanyal, 
2016, S.  39f.). Diesem Themenblock wurden Aussagen zugeordnet, die 
auf Unterschiede zwischen den erlebten sexuellen Übergriffen und den 
Vorstellungen vom vermeintlich typischen Ablauf einer solchen Tat hin-
deuten. Am häufigsten begründeten die Befragten den Verzicht auf eine 
Anzeige damit, die Übergriffe seien nicht schwerwiegend (genug) gewesen 
sind. An dieser Stelle soll vorab betont werden, dass die Definitionsmacht 
natürlich stets bei den Betroffenen selbst liegt. Jedoch kann der genau-
ere Blick darauf, was Betroffene als schwerwiegend bzw. als belanglos be-
schreiben, aufschlussreich für die Identifikation anzeigehemmender Tat-
charakteristika sein. Die subjektiven Theorien über sexualisierte Gewalt, 
die diesen Aussagen zugrunde liegen, beziehen sich in erster Linie darauf, 
welche Taten vermeintlich angezeigt werden »können« und welche nicht. 
Vor allem jene, die körperliche Verletzungen und psychische Belastungen 
hinterließen, erachteten Betroffene als »anzeigenswert« – sie selbst konn-
ten bei sich jedoch vor allem keine körperlichen Blessuren feststellen und 
haben daher nicht angezeigt. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass 

11	 Zur Schutzfunktion von Scham vgl. Marks (2021, S. 2).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

https://doi.org/10.30820/9783837979763-297 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.30820/9783837979763-297
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


307

13  Perspektiven auf den Anzeigenverzicht bei Frauen

manche Frauen einen sexuellen Übergriff nicht unbedingt mit sexuali-
sierter Gewalt gleichsetzten, sie demzufolge die Verletzung der sexuellen 
Selbstbestimmung anders bewerteten – in manchen Fällen gegebenenfalls 
geringer als beispielsweise bei sichtbaren Verletzungen am Körper.

Nach den subjektiven Theorien über sexualisierte Gewalt, die sich auf 
das Verhalten von Betroffenen und anschließend auf den Tathergang be-
zogen haben, werden im Folgenden Ergebnisse zusammengefasst, die sich 
auf Täter beziehen.

Täterentlastung (von 27 % genannt): In 240 Aussagen entschuldigten 
die Befragten selbst den jeweiligen Täter oder beschrieben, wie jener durch 
ihr Umfeld oder die Polizei entlastet wurde. Auch Aussagen, in denen die 
Betroffenen mögliche täterentlastende Reaktionen lediglich annahmen, 
wurden berücksichtigt. Am häufigsten gaben die befragten Frauen an, einen 
Übergriff nicht angezeigt zu haben, weil ihr Umfeld ihnen nicht geglaubt 
bzw. den jeweiligen Übergriff nicht ernst genommen hat. Die zugrunde lie-
gende subjektive Theorie über sexualisierte Gewalt zeichnet sich dadurch 
aus, dass sich ihre zentralen Elemente – Anzeige und Umfeld – auf den 
ersten Blick nicht logischen aufeinander zu beziehen scheinen. Für die Be-
troffenen folgt diese subjektive Erklärung jedoch einer inneren Logik, da 
durch die negativen Reaktionen des Umfelds Gefühle ausgelöst wurden, die 
das Anzeigeverhalten hemmten. Das Gefühl, das mehrfach benannt wurde, 
war Angst. Da die oben erwähnte subjektive Erklärung handlungsleitend 
fungierte – die Befragten entschieden sich gegen eine Anzeige –, deutet sie 
auf eine zentrale Rolle des Umfelds im Hinblick auf das Anzeigeverhalten 
hin, insbesondere wenn man bedenkt, dass auch ausschließlich vermutetes 
Misstrauen gegenüber der Glaubwürdigkeit die Anzeigewahrscheinlichkeit 
reduzierte. Einige Frauen bedienten sich der subjektiven Theorie, dass es für 
sexuelle Übergriffe nachvollziehbare Gründe geben kann. Die Fähigkeit und 
die Bereitschaft von Betroffenen, sich in die Lage des Täters einzufühlen, 
wirkte sich anzeigehemmend aus, wenn die Befragten das übergriffige Ver-
halten des Täters für sich selbst logisch erklären konnten. Auffällig ist, dass 
einige Frauen sexuelle Übergriffigkeit als Folge psychischer Auffälligkeiten 
oder des Alkoholkonsums des jeweiligen Täters benannten und beide As-
pekte als eine Art Legitimation für den Verzicht auf eine Anzeige nutzten.12

12	 Gemäß §  20 StGB Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störungen und §  323a StGB Voll-
rausch können diese Faktoren im Falle einer Anklage zur Straffreiheit führen (vgl. fach-
anwalt.de, 2021, o. S.).
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Neben täterentlastenden subjektiven Theorien über sexualisierte Gewalt 
wurden auch Statements analysiert, in denen der Verzicht auf eine Anzeige 
mit der Arbeit der Strafverfolgungsbehörden erklärt wurde.

Arbeit von Strafverfolgungsbehörden (von 18 % genannt): Die Frauen be-
gründeten ihren Verzicht auf eine Anzeige nach einem sexuellen Übergriff 
mit Argumenten, die sich auf die Polizei bzw. das Justizsystem bezogen. 
In einschlägiger Forschung wird insbesondere das mangelnde Vertrauen 
in die Strafverfolgungsbehörden als anzeigehemmende Determinante ge-
nannt (vgl. u. a. Wetzels & Pfeiffer, 1995, S. 14; Oerter et al., 2012, S. 13; 
Seifarth & Ludwig, 2016, S. 243; Treibel et al., 2017, S. 359). Die auffäl-
ligste Übereinstimmung zwischen den beschriebenen zentralen Inhalten 
der Aussagen besteht in der transportierten skeptischen Haltung gegen-
über der Polizei bzw. dem Justizapparat. Allgemeine Statements wie »kein 
Vertrauen in die Polizei und ich halte nichts von Strafen, die vom Staat 
durchgesetzt werden« lassen den Schluss zu, dass die Vorbehalte eventu-
ell über den Bereich der sexualisierten Gewalt hinausgehen.13 Die subjek-
tiven Theorien, die sich den beschriebenen codierten Passagen entnehmen 
ließen, beziehen sich nicht unmittelbar auf sexualisierte Gewalt, sondern 
auf die Anzeigeerstattung und die damit verbundene Arbeit der Straf-
verfolgungsbehörden. Den meisten Statements lag die subjektive Theorie 
zugrunde, dass vor allem die Polizei bei Sexualdelikten nicht vertrauens-
würdig ist, weil sie nicht im Sinne der Betroffenen handelt und mit ihnen 
unangemessen umgeht.

Reflexion der Ergebnisse und Limitationen

Die Studie zielte auf die Erhebung von subjektiven Theorien über sexuali-
sierte Gewalt ab, auf denen die Begründungen Betroffener für den Verzicht 
auf eine polizeiliche Anzeige beruhten. An dieser Stelle werden zunächst 
ausgewählte Gemeinsamkeiten zwischen den Untersuchungsergebnissen 
beleuchtet und die begrenzte Aussagekraft der Studie kritisch reflektiert. 

13	 Die polizeikritische Haltung kann eventuell auf die Spezifik des Samples zurückgeführt 
werden. Die überdurchschnittlich formal gebildeten Frauen ordneten sich politisch mit 
einer großen Mehrheit dem linken Spektrum zu (vgl. die Ergebnisse der Studie zur Par-
teienpräferenz: Bathke et al., 2021, S. 61). Zum Verhältnis linker politischer Strömungen 
zur Polizei vgl. Fanizadeh (2020).
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Daraus resultierende Ansatzpunkte für zukünftige Forschungsvorhaben 
werden abschließend aufgezeigt.

Zahlreiche Begründungen für den Verzicht auf eine Anzeige belegen, 
dass den Befragten Informationen über sexualisierte Gewalt und die Erstat-
tung von Anzeigen fehlten bzw. fehlen. Die Resultate der Studie implizie-
ren, dass sich die Wissenslücken individuell auf unterschiedliche Bereiche 
ausdehnen. Das Sample zeichnet sich durch eine überdurchschnittliche 
formale Bildung aus, jedoch deuten die Ergebnisse darauf hin, dass höhere 
Schulabschlüsse nicht automatisch die Akzeptanz von Vergewaltigungsmy-
then (vgl. Bohner, 1996, S. 27ff.; Brosi, 2004) senken. Am häufigsten nutz-
ten die Befragten in ihren Begründungen für den Verzicht auf eine An-
zeige subjektive Theorien über sexualisierte Gewalt, in denen sie sich eine 
Mitverantwortung für die Übergriffe gaben und ihre Nichtanzeigen mit 
Falschinformationen aus dem Spektrum der sich selbst belastenden Ver-
gewaltigungsmythen begründeten. Diese subjektiven Theorien »führen zu 
einer Leugnung von Unrecht und Schaden und zu Schuld- und Schamge-
fühlen. Diese stehen wiederum im Zusammenhang mit Gefühlen des Aus-
schlusses, der Einsamkeit, mit geringer Veröffentlichungs- und Anzeigebe-
reitschaft. Damit schränken die Opfer die Suche nach Unterstützung ein« 
(Heynen, 2006, S. 127).

Im Rahmen dieser Untersuchung konnte nicht geklärt werden, ob ge-
zieltere Informationen und passgenaue Präventionsangebote die Anzeige-
bereitschaft erhöhen würden, aber in Anbetracht der Tatsache, dass 45 % 
der Befragten die fehlende Erstattung einer Anzeige aus der Retrospektive 
als falsch bezeichneten (vgl. Bathke et al., 2021, S. 42; vgl. Kapitel 12 in 
diesem Band), würden verbesserte Informationsangebote eventuell zu fun-
dierteren Entscheidungen für oder gegen eine Anzeige beitragen, die sich 
auf eine längerfristige Zufriedenheit mit dem jeweiligen Entschluss auswir-
ken könnten. Das ist insofern wichtig, als sich eine »Anzeige oder der Ver-
zicht darauf nicht maßgeblich auf das Belastungserleben auswirkt [sic], […] 
wohl aber, ob die Entscheidung darüber […] als richtig oder falsch einge-
schätzt wird« (vgl. ebd., S. 2).

Mehrere der erhobenen subjektiven Theorien über sexualisierte Gewalt 
deuten auf die zentrale Rolle des sozialen Umfelds nach sexuellen Über-
griffen hin. In Bezug auf die Anzeigebereitschaft benötigten die befragten 
Frauen, insofern sie zum Tatzeitpunkt nicht minderjährig waren, keine 
konkrete Unterstützung während des Anzeigeprozesses, sondern in erster 
Linie die Anerkennung des erlebten Unrechts durch die ins Vertrauen ge-
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zogenen Personen (vgl. Heynen, 2006, S. 130). Fürchteten sie jedoch ne-
gative Reaktionen, wirkte sich allein diese Antizipation anzeigehemmend 
aus. Auch wenn es noch keine hinreichende Forschung zu subjektiven The-
orien bezüglich eines in ihnen repräsentierten interindividuellen Wissens 
gibt (vgl. Aretz, 2007, S. 73), so signalisieren die in dieser Untersuchung 
herausgearbeiteten subjektiven Theorien über sexualisierte Gewalt, dass 
sowohl die Inhalte als auch die darauf basierenden Schlussfolgerungspro-
zesse (Verzicht auf eine Anzeige) überindividuell sind (vgl. ebd., S. 57). Das 
kann in diesem speziellen Themenfeld auf die gesellschaftliche Verbreitung 
von Vergewaltigungsmythen im Sinne eines »kollektiven Wissens« zu-
rückzuführen sein, das sich in den subjektiven Theorien über sexualisierte 
Gewalt niederschlägt. Allerdings muss an dieser Stelle auf die Limitationen 
dieser Untersuchung verwiesen werden, denn trotz des für eine qualitative 
Untersuchung vergleichsweise großen Samples ist die Aussagekraft der Er-
gebnisse begrenzt. Jene beruhen auf den Statements überdurchschnittlich 
formal gebildeter Frauen, Untersuchungen subjektiver Theorien über sexu-
alisierte Gewalt von Menschen weiterer Geschlechtsidentitäten mit ande-
ren Bildungsniveaus stehen noch aus. Auch können durch die vorliegenden 
Untersuchungsergebnisse keinerlei Aussagen zu subjektiven Theorien über 
sexualisierte Gewalt im internationalen Vergleich getroffen werden.

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung sind als erste Annährung 
an das Themenfeld der subjektiven Theorien über sexualisierte Gewalt im 
Kontext des Anzeigeverhaltens zu verstehen. Die Aussagekraft der Studie 
ist, neben den genannten inhaltlichen Limitationen, durch forschungs-
methodische Entscheidungen beschränkt. Der Entschluss für eine Sekun-
däranalyse der Antworten auf eine offene Fragestellung dieser quantitativ 
angelegten Erhebung folgte unter anderem der Intention, Betroffene von 
sexualisierter Gewalt durch dieses Forschungsvorhaben möglichst nicht 
zu belasten (vgl. Poelchau et al., 2015, S. 2) und zugleich gewonnene For-
schungsergebnisse zunächst möglichst umfassend auszuwerten, bevor sich 
weitere Erhebungen anschließen. Jedoch eigneten sich die knappen Ant-
worten eines Fragebogens nur bedingt für die Identifizierung subjektiver 
Theorien. Aretz (2007) sieht die Nachteile von Fragebögen für diesen Ge-
genstand darin, »dass sie wenig Spielraum für individuelle Denkstrukturen 
lassen und der Befragte bei Nicht-Anwesenheit des Forschers keine Rück-
fragen stellen kann […]« (vgl. ebd., S. 99).

Aber auch andersherum ergaben sich an zahlreichen Stellen Nachfragen 
an die Betroffenen, die nicht gestellt werden konnten. Trotz der Limitatio-
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nen lassen sich auf der Grundlage der Ergebnisse Hinweise für die sexual-
wissenschaftliche Praxis generieren.

Schlussfolgerungen

Dem staatlichen Strafverfolgungsinteresse stehen verschiedene anzeige-
hemmende Faktoren gegenüber. Wie diese Untersuchung gezeigt hat, ge-
hören subjektive Theorien über sexualisierte Gewalt dazu. Die Tatsache, 
dass sexuelle Übergriffe nur sehr selten angezeigt werden, bedeutet, dass 
das Risiko einer Strafverfolgung für Täter sehr gering ist, »was angesichts 
der erheblichen individuellen und gesamtgesellschaftlichen Schäden, die 
durch diese Straftaten entstehen, ein nicht akzeptierbarer Zustand ist« 
(Treibel et al., 2017, S. 357).

Die geringen Konsequenzen für Täter transportieren die Botschaft, dass 
insbesondere weibliche Selbstbestimmung keinen hohen Wert hat (vgl. 
Heynen, 2006, S. 124).

Viele Betroffene entscheiden sich nicht aufgrund von Fakten gegen eine 
Anzeige, sondern nutzen unbewusst subjektive Theorien, die häufig von 
Vergewaltigungsmythen geprägt sind und letztlich stets die Täter schützen. 
Um eine informierte Entscheidung für oder gegen eine Anzeige zu fällen, 
ist Wissen über sexualisierte Gewalt, die Erstattung polizeilicher Anzeigen 
und den Ablauf von Strafverfahren notwendig (vgl. Wetzels  & Pfeiffer, 
1995, S. 17f.; Oerter et al., 2012, S. 27; Seifarth & Ludwig, 2016; Trei-
bel et al., 2017, S. 361). Dieses Wissen sollte Mädchen und Frauen sowie 
natürlich Personen aller anderen Geschlechter aber nicht erst nach einem 
Übergriff zugänglich gemacht werden – schließlich wenden sich nicht alle 
Betroffenen an Fachberatungsstellen oder recherchieren spezifische Pub-
likationen. Auf Grundlage sexualwissenschaftlicher Forschung können 
präventive Angebote konzipiert werden, die anzeigehemmende subjektive 
Theorien über sexualisierte Gewalt berücksichtigen (vgl. Kavemann et al., 
2016, S. 21), diese »korrigieren« und bestenfalls ihre Entstehung verhin-
dern. Für Betroffene könnte das Wissen über Vergewaltigungsmythen zu 
deren Entlarvung beitragen und eventuell die Anzeigebereitschaft erhöhen. 
Dafür ist es entscheidend, »mehr finanzielle Mittel für die Öffentlichkeits-
arbeit professioneller Hilfsangebote und Beratungsstellen bereitzustellen, 
damit Hilfemöglichkeiten bei Betroffenen und in der Gesellschaft bekann-
ter werden« (vgl. Seifarth & Ludwig, 2016, S. 244).
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Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Vergewaltigungsmythen ist we-
sentlich, denn diese

»haben in gewissem Umfang handlungssteuernde Funktion. Sie führen zum 
Beispiel dazu, dass Mädchen und Frauen weniger den öffentlichen Raum 
in Anspruch nehmen oder annehmen, dass sie sich im Falle eines Angriffes 
nicht aktiv wehren würden. Eine hohe Vergewaltigungsmythenakzeptanz 
steht mit rollenkonformem Verhalten in Zusammenhang und kann in Ge-
fahrensituationen dazu führen, dass auf einleitende Grenzverletzungen des 
Täters zunächst nicht reagiert wird« (Heynen, 2006, S. 122).

Mädchen und Frauen hingegen, die stärkende Konzepte im Kontext sexua-
lisierter Gewalt entwickelt haben, können ihre eigenen Grenzen gegebe-
nenfalls leichter erkennen und eine eventuelle Traumatisierung nach einem 
sexuellen Übergriff besser verarbeiten (vgl. ebd., S. 130). Aus den Ergeb-
nissen dieser und weiterer Untersuchungen (vgl. u. a. Wetzels & Pfeiffer, 
1995; Oerter et al., 2012; Seifarth & Ludwig, 2016; Treibel et al., 2017) 
lässt sich außerdem ableiten, dass auch öffentlichkeitswirksame Verände-
rungen bei den ermittelnden Behörden im Kontext von Sexualdelikten die 
Anzeigebereitschaft erhöhen könnten. Da die Erstattung einer Anzeige 
ausschließlich bei der Polizei erfolgen kann, Betroffene jedoch Vorbehalte 
gegenüber dieser Behörde äußerten, ist eine verbesserte Ausbildung der 
Polizeibeamt*innen14 im Kontext von Sexualdelikten ebenso notwendig 
wie das Angebot einer psychosozialen »Begleitung zur Vernehmung bei 
der Polizei und die Begleitung im Strafverfahren durch ausgebildete So-
zialarbeiter« (Seifarth & Ludwig, 2016, S. 244). Qualifikationsangebote 
für Polizist*innen und weitere Fachkräfte des Justizapparats können auf 
Grundlage sexualwissenschaftlicher Forschung entwickelt werden. Wei-
terbildungen von Beamt*innen sowie alle anderen Bemühungen, die in 
diesem Bereich unternommen wurden und werden (vgl. ebd., S. 245), be-
nötigen eine öffentlichkeitswirksame Kommunikation, damit Betroffene 
und Nicht-Betroffene mit der Polizei Unterstützung verbinden und keine 
zusätzliche traumatische Erfahrung.

Sexualisierte Gewalt wird auch mit einer verstärkten Erforschung sub-

14	 In einer Untersuchung vom BMFSFJ (2013) wurde von Betroffenen von sexualisierter 
Gewalt explizit der Wunsch nach spezifisch geschulten weiblichen Kräften bei der Polizei 
geäußert (vgl. ebd., S. 36).
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jektiver Theorien nicht verschwinden. Nichtsdestotrotz können die wissen-
schaftliche Beschäftigung und die sich aus der Forschung ableitenden Maß-
nahmen wesentliche Unterschiede für die Betroffenen in Bezug auf die 
Wiederaneignung von Denk- und Handlungsoptionen machen, denn »die 
Art, wie wir uns etwas vorstellen, beeinflusst die Art, wie es Macht über uns 
hat, und sogar die Art, wie es in der Welt ist« (Sanyal, 2016, S. 11).
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